
HZV: § 45 Lehrauftragsstunden

§ 45  Lehrauftragsstunden 
 
1Als Lehrauftragsstunden werden die Lehrveranstaltungsstunden in die Berechnung einbezogen, die der 
Lehreinheit für den Ausbildungsaufwand nach § 48 Abs. 1 in den dem Berechnungsstichtag 
vorausgehenden zwei Semestern im Durchschnitt je Semester zur Verfügung gestanden haben und nicht 
auf einer Lehrverpflichtung beruhen. 2Dies gilt nicht, soweit die Lehrauftragsstunden aus Haushaltsmitteln 
für unbesetzte Stellen vergütet worden sind. 3Dies gilt ferner nicht, soweit Personal außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen freiwillig und unentgeltlich Lehrleistungen übernimmt. 4Die Lehrauftragsstunden 
sind auf der Grundlage der dienstrechtlichen Vorschriften in Deputatstunden umzurechnen.


